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Strafbescheid

gemäss Art. 64 VStrR des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstraf-
recht CVStrR; SR 313.0) im Verwaltungsstrafverfahren

StaatssekretaHat für Wirtschaft (SECO)

gegen

wegen

Verstoss gegen Art. 5 Abs. 1 Bst. a der Verordnung des Bundesrates vom 4. März 2022 über
Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine (SR 946.231.176.72: nach-

folgend: ,Ukraine-Verordnung“)

-taatssekrelaöat für WrtschaR SECO
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1. Sachverhalt

l. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheü BAZG (nachfolgend €BAZG) hat das SECO
am 11. Dezember 2023 informiert, dass am 8. Dezember 2023 durch die Zollstelle Zürich-
Flughafen zum Export vorgesehene Ware einer Sendung mit Sendungsnurnmer

Der
men MI S-

ü5ld, vm sichergesTHIEMEIHIBla3
10 Stück 10 Stück

ml {;nR Bei dIes%
;chalter mIt ;RIQ'569.90 (vgl

2. Mit Schreiben vom 31. Januar 2024 informierte das SECO das BAZG, dass es die Ware
für eine rechtmässige Verwendungfreigegeben und an

zurückgeben könne

3. Mit Schreiben vom 5. Januar 2024 zeigte
{FB dem SECO an, dass er die Ir
trete und proaktiv mit einem Schreiben den Sachverhi
es aus einem reinen Versehen zu der Lieferung der eingezogenen Ware gekommen sei.

ver
FlssnEm7Fia

4. Das SECO eröffnete mit Verfügung 8. Januar 2024 ein Verwaltungsstrafverfahren gegen
die lbzw. gegen die verantwortlichen Personen wegen Ver-
dae>\bs. l Bst. a Ukraine-Verordnung und forderte sie auf
inneR 30 Tagen, zum vor9eworfenen Verhalten Stellung zu nehmen sowie die geforderten
Informationen und Dokumente einzureichen.

Bereits in ihrem Schreiben vom 5 Januar 2024 anerk
dass (u.a.) die Ausfuhr der Ware seit dem 25. der

Stellungnahme der vom 22. Januar 2024 (Ziff. 2) bzw. aus
dem eingereichten m@BEamEn1u1 Dezember 2023 (Beilage 2) ergibt
sich, dass

6. Die Untersuchungen in diesem Verwaltungsstrafverfahren wurden am 31. Januar 2024
mit dem Schlussprotokoll abgeschlossen. Dieses wurde

am selben Tag eröffnet und er erhiemM
Tagen dazu zu äussern, die Akten einzusehen und eine Ergänzung der Untersuchung zu
beantragen. Mit E-Mail vom 5 Februar 2024

a mK, dass er auf eine Stellungnahme zum

teilte

Sch!=

III. Rechtsgrundlagen

7. Verstösse nach Art. 9 und 10 EmbG werden vom SECO verfolgt und beurteilt (Art. 32
Abs. 3 Ukraine-Verordnung). Das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) ist anwendbar (Art. 14
Abs. 1 EmbG). Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer 2/5
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juristischen Person (...) begangen. so sind die Strafbestimmungen auf diejenigen natürli-
chen Personen anwendbar. welche die Tat verübt haben (Art. 6 Abs. 1 VStrR).

8. Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der Transport von Gütern nach
Anhang 1 nach der oder zur Verwendung in der Russischen Föderation sind verboten
(Art. 5 Abs. 1 Bst. a Ukraine-Verordnung). Anhang 1 zur Ukraine-Verordnung fahrt seit 25.
Januar 2023 Waren mit der Zolltarifnummer 8536.50 auf. Wer gegen Art. 5 Abs. 1 Bst. a
Ukraine-Verordnung verstösst, wird gemäss Art. 32 Abs. 1 der Ukraine-Verordnung nach
Artikel 9 EmbG (Bundesgesetz vom 22. März 2002 über die Durchsetzung von internatia
nalen Sanktionen, Embargogesetz. SR 946.231) bestraft. Als Strafclrohung ist bei vorsätz-
licher Tatbegehung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorgesehen (Art. 9
Abs. 1 EmbG) und bei fahrlässiger Tatbegehung Busse bis zu 100'000 Franken (Art. 9
Abs. 3 EmbG). Bussen bis zu 5'000 Franken sind nach der Schwere der Widertrandlung
und des Verschuldens zu bemessen; andere Strafzumessungsgründe müssen nicht be-
rücksichtigt werden (Art. 8 VStR).

9. Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbre-
chen oder Vergehen vorsätzlich begeht (Art. 12 Abs. 1 StGB). Der fahrlässige Verstoss
gegen Art. 5 Abs. 1 Bst. a Ukraine-Verordnung ist strafbar (Art. 9 Abs. 3 EmbG / Art. 2
Abs. 3 EmbG). Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen
und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für mög-
lich hätt und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder
Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht be-
denkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkett, wenn der
Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen per-
sönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 StGB).

IV. Erwägungen

Obiekttver Tatbestand

10

WM aas
russische Unternehmen

objektiv zuzu
@e Hatt ist gegen ihn weiterzuführen (Art. 6 Abs. 1 VStR)
hat versucht, in Erfüllung eines abgeschlossenen KaufvertragsmBadannaM
sche Schalter mR der Zolltarifnummer 8536.50, die im Anhang 1 der Ukraine-Verordnung
gelistet ist, an seine Kundin zu liefern. Damit hat er den objektiven Tatbestand von Art. 5
Abs. 1 Bst. a (Anhang 1) Ukraine-Verordnung erfüllt, wasBa
Stellungnahme vom 5. Januar 2024 (Ziff. 3) selber anerkennt.

Subjektiver Tatbestand

11 w lrd nICht vorgewoden, im vodlegenden Fall vorsatzllch gehan-
delt zu haben. Zu prüfen ist, ob er den Tatbestand der Sanktionsbestirnmung fahrlässig
erfüllt hat. Die Ausführungen im Schreiben vom 5 Januar 2024 (Ziff. 3) bzw. die einge-
reichte Tabelle mit Kontrollmechanismen (Beilage 6) belegen, dass

[= nicht erkannt hat, dass die Zolltar#nummer 8636.50 seit 25.
Anhang 1 gelistet ist. Er hat sich bei der Suche nach sanktionieRen Zolltarifnummem

315
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vor allem auf Anhang 23 der UkraineVerordnung konzentriert. Und - da die fraglichen
Schalter in zum Einsatz kommen - ist er davon
ausgegangen, dass diese gar keine <Güter zur militärischen und technologischen Stär-
kungD gemäss Anhang 1 der Ukraine-Verordnung darstellen. Als professioneller Vertrei-
ber von Handelsware nach Russland und auch aufgrund seiner subjektiven Fähigkeiten
häg aber erkennen müssen, dass die fraglichen Schalter unter
Anhang 1 der Ukraine-Verordnung fallen mit anderen Worten, die Unvorsichtigkeit ist als
<pflichtwidrig> bzw. fahrlässig (Art. 12 Abs. 3 StGB) anzusehen, womit der Tatbestand
von Art. 5 Abs. 1 Bst. a/ Anhang 1 UkrainoVerordnung auch subjektiv erfüllt ist.

Strafzumessung

12. Der Warenwert der sanktionieRen Schalter beträgt gemäss
Beilage 4) CHF lo'569.90. Die sch=';v®L©lIRIÜBEIM

IElIER!!]!i3Ëä®uËMh die beabsichtigte Sanktionswirkung verwirklicht hat und der ob
jektive Tatbestand nicht komplett erfüllt ist (Stadium des Versuchs). Das objektive Tatun-
recht ist somit im tiefen Bereich. Das Nichterkennen, dass die Schalter einer Sanktionsbe-
stimmung unterliegen, ist als eine leichte Fahrlässigkeit zu werten. Das subjektive Tatun-
recht erscheint eher gering.
gezogen hat, um die Vereinen

hat belegt, dass er auch Dritte bei
itlgkeit mit Sanktionsmassnahmen

zu gewährleisten (Beilagen 7-9) und hat gemäss eigenen Ausführungen früher auch be-
reits Lieferungen an die gleiche russische Kundin verweigert, um keine Sanktionsvedet-
zung zu begehen. Die eingereichten Unterlagen und seine vorgenannten Ausführungen
lassen seinen grundsätzlichen Willen für einen verantwortungsvollen und sorgfältigen
Umgang mit einzuhaltenden Sanktionen, seine vorhandene Einsicht in sein Fehlverhalten
und seinen Änderungswilien erkennen, was strafmindernd berücksichtigt wird. Schliess-
lich gilt es zu berücksichtigen, dass sich on Beginn des Ver-
fahrens an kooperativ zeigte.

13. Insgesamt wird das Verschulden von als
Strafe ist für eine fahrlässige Begehung-ËaIËMIEiIM

leicht gewertet. Als
Abs. 3 EmbG). Vor-

liegend ist diese im untersten Bereich des abstrakten Strafrahmens anzusiedeln. In Würdi-
gung der obigen Strafzumessungsfaktoren erachtet das SECO die Auferlegung einer
Busse in der Höhe von CHF 750 Franken als verschuldensadäquat

VI. Verfahrenskosten

14. Die Kosten des vorliegenden Verwaltungsstrafverfahrens werden festgesetzt auf eine
Spruchgebühr von CHF 200.- sowie einer Schreit>gebühr von CHF 50.- (Art. 94 Abs. 1
VStR /Art. 6a f. bzw. 12 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im VerwaË-
tungsstrafverfahren, SR 313.32).

=aufedegt, da er verurteIlt
Der Totalbetrag von CHF 250.- wird
wird (Art. 95 Abs. 1 VStR)
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Aufgrund dIeser Erwägungen hat

das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

erkannt:

WI rl;XmZLtIIr:Benn {rJ4Ëm+nEnlw=E
2 WIrd zu eIner Busse von CHF 750 - veruRellt

3. Die Verfahrenskosten von CHF 250.-, bestehend aus einer Spruchgebühr von CHF
200.- und einer Schreit)gebühr von CHF 50.-, werden U––1 zur Bezahlung
aufertegt.

4. Der vorliegende Strafbescheid wird
Einschreit;;mäÄfa€11

Rechtsmittelbelehrung

Gegen den Straft>escheid ki
sprache erheben. Die Einsl

InneN 30 Tagen seit der Eröffnung Ein-
Rechtsdienst des SECO (Staatssekreta-

riat für Wirtschaft SECO, Ressort Recht, Holzikofenweg 36. 3003 Bern) einzureichen. Die
Einsprache hat einen bestimmten Antrag zu enthalten und die zur Begründung dienenden
Tatsachen anzugeben: die Beweismittel sollen bezeichnet und, soweit möglich, beigelegt
werden (Art. 67 und 68 VStrfi).

Der Einsprecher kann beantragen, die Einsprache sei direkt als Begehren um Beurteilung
durch das zuständige Strafgericht zu behandeln (Art. 71 VStrR)

Wird inneR der gesetzlichen Frist nicht Einsprache erhoben, so steht der Strafbescheid einem
rechtskräftigen Urteil gleich (Art. 67 Abs. 2 VStrR). Der Gesamtbetrag von CHF I'C)00 ist als-

des Staatssek-dann innert weiteren 5 Tagen auf das Konto
retariats für Wirtschaft (SECO) zu überweisen

Staatssekretariat für WIrtschaft SECO
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